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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-000762/2024
an die Kommission
Artikel 138 der Geschäftsordnung
Christine Anderson (ID)

Betrifft: Überprüfung der COVID-19-Impfstoffzulassung und Unterstützung Impfgeschädigter 

Es gibt eine Vielzahl von Schadenersatzklagen gegen Impfstoffhersteller. Zuletzt klagte eine Bürgerin 
vor dem Landgericht Frankfurt (Urteil vom 14. Februar 2024, Aktenzeichen 2-12 O 264/22)1. Sie 
behauptet, nach der Impfung schwerwiegende Nebenwirkungen erfahren zu haben, wie anhaltende 
Migräne, geistige Beeinträchtigung, Herzrhythmusstörungen und anhaltende Immunschwäche; sie 
berichtete auch von signifikanten Einbußen ihrer Lebensqualität, darunter Konzentrationsstörungen, 
erhöhte Thromboseneigung und Herzklappenfehler, die auf die Impfung zurückzuführen seien.       

Ihre Klage wurde jedoch abgewiesen, da die Nebenwirkungen vorher bekannt gewesen seien. 
Außerdem besage „die Tatbestandswirkung eines Verwaltungsaktes“ (hier die Impfstoffzulassung), 
„dass dann, wenn die zuständige Verwaltungsbehörde einen wirksamen Verwaltungsakt erlassen hat, 
der ein bestimmtes Verhalten ausdrücklich erlaubt – etwa durch eine Genehmigung –, die 
Zulässigkeit des betreffenden Verhaltens einer Nachprüfung durch die Zivilgerichte so lange entzogen 
ist, als der Verwaltungsakt nicht durch die zuständige Behörde oder ein Verwaltungsgericht 
aufgehoben worden oder nichtig ist (NJW 2023, 2259)“.

1. Mit welchen Maßnahmen unterstützt die Kommission Bürger, die nachweislich 
Gesundheitsschäden infolge der COVID-19-Impfung erlitten haben?

2. Wie arbeitet die Kommission mit den Mitgliedstaaten zusammen, um für eine transparente 
Kommunikation und Berichterstattung über durch die Impfung gegen COVID-19 bedingte 
Nebenwirkungen zu sorgen?

3. Steht die Kommission auch heute noch hinter der damaligen Zulassungsentscheidung für 
COVID-19-Impfstoffe, obwohl über eine Vielzahl von Nebenwirkungen berichtet wurde und die 
versprochene Wirksamkeit selbst von den Herstellern nicht in dem Maße garantiert wurde, wie 
es die Öffentlichkeit erwartete?

Eingang:12.3.2024

1 https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/LARE240000209/part/L.


